AfA-Bezirkskonferenz

1. März 2008, Bad Salzdetfurt

Antragsteller:
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen im SPD-Bezirk Hannover
Gerechte Leiharbeit

Die AfA-Bundeskonferenz möge beschließen:

1.) Die Höhe der Leiharbeitnehmerzahl an der Beschäftigtenzahl eines Entleihunternehmens darf nicht mehr als 25 Prozent betragen.
2.) Der Lohn des Leiharbeitnehmers darf nicht unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Falls noch kein gesetzlicher Mindestlohn existiert, muss dem Leiharbeitnehmer mindestens der nach Gleichstellungsgrundsatz zu zahlenden Lohn bezahlt werden. Es sei denn, ein geschlossener Tarifvertrag würde günstiger für den Arbeitnehmer sein. Darüber hinaus steht dem Leiharbeitnehmer (ohne Saisonarbeitnehmer) eine Entschädigungszulage für die Prekarität des Arbeitsverhältnisses in Höhe von 10 Prozent des Entgelts zu.
3.) Leiharbeitnehmer dürfen nicht auf bestreikten Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
4.) Die Dauer der Leiharbeit (bezogen auf einen Arbeitsplatz) darf maximal 6 Monate betragen und nur mit Zustimmung eines Betriebsrats um bis zu 12 Monate verlängert werden. Eine wiederholte Besetzung eines Arbeitsplatzes mit einem Leiharbeitnehmer ist nicht zulässig.
Begründung:

Die Leiharbeit hat im Jahr 2007, lt. Monatsbericht Dezember und Jahr 2007 Bundesagentur für Arbeit, um 
24,8 % zugenommen. Das heißt, dass die unternehmensnahen Dienstleister ihren Zuwachs an Arbeitskräften zu 56 % über die Arbeitnehmerüberlassung realisieren. Dieser Umstand lässt die Vermutung zu, dass sich die Quote der Arbeitnehmerüberlassungen (Leiharbeit) zuungunsten der Vollzeitbeschäftigung entwickeln wird. Eine Quotierung innerhalb der Unternehmensbereiche ist daher dringend geboten.
Um den Stellwert der hoch flexiblen Leiharbeit gerecht zu werden, sollte den Arbeitnehmern nicht nur die Gleichstellung, wie z. B. in Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal und Spanien, mit Festbeschäftigten gewährt werden, sondern es sollte ihnen darüber hinaus noch ein 10-%-Zuschlag zustehen. Dieser Zuschlag hat ebenfalls regulierende Wirkungen. Es gilt seit dem 01. Januar 2004 auch in Deutschland der Gleichbehandlungsgrundsatz (so genanntes „equal treatment“). Dieser sieht für Leiharbeitnehmer die gleichen Arbeitsbedingungen (Arbeitsentgelt, Arbeitszeit usw.) wie für vergleichbare Festangestellte des Entleihbetriebs vor. Allerdings können Zeitarbeitsunternehmen durch Anwendung eines Tarifvertrags „equal treatment“ prinzipiell umgehen.
Eine Arbeitnehmerüberlassung eines Leiharbeitnehmers an ein und denselben Entleiher unterliegt vom 01. Januar 2004 an keiner zeitlichen Beschränkung mehr. Dieser Umstand muss zugunsten der Schaffung regulärer Arbeitsverhältnisse wieder eingeführt werden.
Argumente wie die bessere Wiederintegration von Arbeitslosen hat schon die Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 2006 widerlegt. Danach hat sich der Anteil derjenigen die vor der Leiharbeitsbeschäftigung arbeitslos waren (42,8%) zu denen die danach arbeitslos waren (33,8%) kaum geändert. Allerdings ist die Zahl derer die aus der Leiharbeit nicht mehr heraus kommen fast konstant (vorher 23,3%  nachher 25,5%).
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